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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1956

Norm

ABGB §372 IId3

Rechtssatz

Der gute Glaube, daß in fremde Rechte nicht eingegri6en wird, muß beim späteren Mieter nicht bloß im Zeitpunkte

des Vertragsabschlusses, sondern auch der Besitzergreifung von der Wohnung vorhanden sein.
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